
GEMEINDEANZEIGER
SELTISBERG
Offizielles Publikationsorgan Juni 2019

Die erste Seite des Gemeindeanzeigers steht den einzelnen  
Behördemitgliedern zur freien Meinungsäusserung zur Verfügung. 
Die darin gemachten Aussagen sind kein Ausdruck der Meinung 
der Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Die Frauen gingen im Juni im ganzen Land am gut 
vorbereiteten Streiktag für die Gleichberechtigung 
auf die Strasse. Verschiedene Organisatorinnen 
sprechen von der grössten politischen Demonstra-
tion der neueren Geschichte. Die Frauen machen 
mit bunten Transparenten auf ihre Anliegen 
aufmerksam. Sie fordern unter  anderem höhere 
Löhne und mehr Mitsprache, auf politischer und 
wirtschaftlicher Ebene.

Ich finde die Forderungen der Frauen berechtigt 
und fühle mich als Mann angesprochen das 
Anliegen der Frauen ernst zu nehmen und sie zu 
unterstützen, denn ich bin selbstverständlich  für 
Gleichberechtigung in jeglicher Hinsicht und für 
respektvollen Umgang zwischen Mann und Frau. 
Während der langen Wartezeit auf das Tram und 
den Zug, welche u.a. durch die Demonstrationen 
ausgelöst wurden, hatte ich genügend Zeit, um 
mir ein paar Gedanken zur Gleichberechtigung zu 
machen und mir ist aufgefallen, dass wir hier in 
Seltisberg schon sehr fortschrittlich sind. Wir 
haben beispielsweise in unserem fünfköpfigen 
Gemeinderat zwei Frauen und am Seltisberger 
Banntag sind die Frauen herzlich willkommen und 
Teil dieses fröhlichen Dorfereignisses. Auch der 
aktive Frauenverein trägt bestens zu diversen 
Festlichkeiten bei.
Unweit von Seltisberg ist es für manchen tradi- 
tionsbewussten Liestaler Mann jedoch keine 
Frage, den Banntag ganz im Lichte der Tradition 

ohne Frauen zu verbringen. Manch einer stellt sich 
still und heimlich die vielleicht ketzerische Frage, 
ob dies denn auch noch zeitgemäss ist. Vielleicht 
wird es sich jedoch im Laufe der Zeit und der 
gesellschaftlichen Entwicklung verwässern, 
sodass in naher Zukunft auch die Liestaler Frauen 
ihre Männer begleiten werden – ganz so wie bei 
uns im fortschrittlichen Seltisberg. Denn «Nichts 
ist so beständig wie der Wandel» … der Zeit – 
dieses Zitat ist nicht etwa in unserer heutigen, 
modernen Zeit entstanden, sondern stammt vom 
griechischen Philosophen Heraklit, der vor ca. 
2500 Jahren gelebt und gewirkt hat. Unsere 
Aufgaben, die Traditionen und die Gleichberechti-
gung werden im Laufe der Zeit dem gesellschaft- 
lichen Wandel unterliegen, ob wir wollen oder 
nicht. 

Persönlich hoffe ich, dass ich am Banntag mit Frau 
und Mann mit Gross und Klein noch lange den 
Klöpfer (trotz vermeintlicher Krebsgefahr) über 
dem Feuer zubereiten und dazu ein Bier von einer 
regionalen Brauerei trinken darf, (welche noch 
nicht von einem Grosskonzern aufgekauft wurde). 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nach einem 
leicht verregneten Juni noch viele warme Sommer- 
tage und schöne Sommerferien. 

Herzlichst 

Tobias Grieder

Ressort: 
Kirchen und Friedhof, Tiefbau, ÖV, Maschinen und 
Fahrzeuge, Öffentliche Sicherheit, Bürger

«Nichts ist so  
beständig wie der 
Wandel oder die  
Frauendemonstration 
im Juni 2019»
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Aus dem Gemeinderat und der Verwaltung 
 
 
Bildung: Per 31. Juli 2019 hat Frau Manuela Wäspi beim Schulrat ihre Stelle als Schulleiterin gekündigt. 
Der Gemeinderat und der Schulrat bedauern den Entscheid von Frau Wäspi und danken ihr für ihre 
langjährige Mitarbeit als Lehrperson und Schulleitung. Wir wünschen Frau Wäspi für ihre berufliche und  
private Zukunft alles Gute und viel Erfolg. 
 
Bildung: Per 1. August 2019 konnte als neue Schulleiterin Frau Stefanie Philipp verpflichtet werden. 
Gerne stellen wir Ihnen Frau Philipp zu einem späteren Zeitpunkt vor. 
 
 

Budget 2020 
 
 
Vereine, Kommissionen, Schulräte, Arbeitsgruppen sowie die Bevölkerung werden gebeten, Anträge für 
das Budget 2020 bis spätestens am 30. Juni 2019 schriftlich, begründet und mit Zahlen belegt der 
Gemeindeverwaltung, zu Handen des Gemeinderates, einzureichen. Die frühzeitige Budgeteingabe  
bietet Gewähr für seriöse Abklärungen und Verhandlungen sowie eine sorgfältige Budgetierung. 
 
 

Mehrfamilienhaus, Im Winkel 1 – freie Wohnung 
 
 
Suchen Sie, Ihre Familienangehörigen, Freunde oder Bekannte eine neu renovierte, helle, grosszügige 
und ruhig gelegene Wohnung in Seltisberg? Im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses im Winkel 1 ist 
ab sofort eine entsprechende 3.5 Zimmerwohnung mit 105.9m2 für CHF 1‘697.00 inkl. Nebenkosten zu 
vermieten. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Gemeindeverwaltung, Tel. 061 911 99 11 oder unter 
gemeinde@seltisberg.ch 
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Finanzen: Nach der erfolgten Umstellung der 
Investitionsrechnung auf das neue EDV System, 
konnten nun alle offenen Kredite abgerechnet 
werden. An seinen letzten Sitzungen geneh-
migte und verabschiedete der Gemeinderat  
diverse Kreditabrechnungen. Die Über-
schreitung des Projektkredites Kabelfernsehen 
Hauptstrasse und des Budgetkredites Ab-
wasserkanal Rebhaldenstrasse benötigte die 
Genehmigung eines Nachtragskredites. Dieser 
unterlag in beiden Fällen, gemäss Gemeinde-
gesetz, der Finanzkompetenz des Gemeinde-
rates. 
 
Finanzen: Kreditabrechnungen Teilsanierung  
altes Schulhaus 
 
Budgetkredit 2017 CHF 120‘000.00 
Effektive Kosten CHF 119‘890.01 
Budgetunterschreitung CHF 109.99 
 
 
Finanzen: Kreditabrechnungen Bauliche 
Korrekturen neues Schulhaus 
 
Budgetkredit 2017 CHF 110‘000.00 
Effektive Kosten CHF 107‘010.80 
Budgetunterschreitung CHF 2‘989.20 
 
 
Finanzen: Kreditabrechnungen Hauptstrasse 
Ab Restaurant Schützen Richtung Lupsingen 
 
Projekt Kabelfernsehen 
Projektkredit CHF 2‘500.00 
Effektive Kosten CHF 2‘517.25 
Kreditüberschreitung CHF 17.25 
 
Kabelfernsehen 
Investitionskredit CHF 145‘000.00 
Effektive Kosten CHF 85‘543.95 
Kreditunterschreitung CHF 59‘456.05 
 
Projekt Wasserleitung 
Projektkredit CHF 6‘000.00 
Effektive Kosten CHF 5‘740.00 
Kreditunterschreitung CHF 260.00 
 
Wasserleitung 
Investitionskredit CHF 480‘000.00 
Effektive Kosten CHF 443‘042.95 
Kreditunterschreitung CHF 36‘957.05 
 
Projekt Regenwasserkanal 
Projektkredit CHF 6‘500.00 
Effektive Kosten CHF 6‘340.00 
Kreditunterschreitung CHF 160.00 
 
 

Regenwasserkanal 
Investitionskredit CHF 290‘000.00 
Effektive Kosten CHF 184‘202.40 
Kreditunterschreitung CHF 105‘797.60 
 
 
Finanzen: Kreditabrechnung  
 
Sanierung Wohnungen (Im Winkel 1) 
Investitionskredit CHF 520‘000.00 
Effektive Kosten CHF 507‘260.82 
Kreditunterschreitung CHF 12‘739.18 
 
 
Finanzen: Kreditabrechnungen 
Rebhaldenstrasse / Im Grossacker 
 
Beleuchtung 
Investitionskredit CHF 150‘000.00 
Effektive Kosten CHF 111‘346.75 
Kreditunterschreitung CHF 38‘653.25 
 
Projekt Wasserleitung Rebhaldenstrasse 
Projektierungskredit CHF 19‘000.00 
Effektive Kosten CHF 18‘916.75 
Kreditunterschreitung CHF 83.25 
 
Wasserleitung Rebhaldenstrasse 
Investitionskredit CHF 785‘000.00 
Effektive Kosten CHF 596‘008.20 
Kreditunterschreitung CHF 188‘991.80 
 
Wasserleitung Im Grossacker 
Investitionskredit CHF 110'000.00 
Effektive Kosten CHF 87‘910.25 
Kreditunterschreitung CHF 22‘089.75 

 
Abwasserkanal Rebhaldenstrasse 
Budgetkredit 2018 CHF 20‘000.00 
Effektive Kosten CHF 31‘628.60 
Budgetüberschreitung CHF -11‘628.60 
 
Erläuterung der Budgetüberschreitung: Im Zuge 
der Sanierung des Abwasserkanals Rebhalden-
strasse wurden Fernsehaufnahmen der  
Kanalisation erstellt. Hierbei wurde festgestellt, 
dass der Kanal einsturzgefährdet ist. Um die 
Synergien zu nutzen (provisorischer Parkplatz 
bei der Heime Auf Berg AG / Teil der  
Baustelleninstallation) und somit die Kosten tief 
zu halten, wurde die Kanalisation direkt  
geinlinert. Dies führte zu der Budget-
überschreitung von CHF 11‘628.60. 
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Finanzen: Kreditabrechnungen Mehrzweckhalle 
 
Projekt energetische Sanierung  Projekt Innensanierung 
Projektierungskredit CHF 70‘200.00 Projektierungskredit CHF 31‘000.00 
Effektive Kosten CHF 68‘291.60 Effektive Kosten  CHF      7‘192.80 
Kreditunterschreitung CHF 1‘908.40 Kreditunterschreitung CHF 23‘807.20 

  
Photovoltaikanlage Innenanlage 
Investitionskredit CHF 320‘000.00 Investitionskredit  CHF 970‘000.00 
Effektive Kosten CHF 306‘945.35 Effektive Kosten  CHF 947‘810.10 
Kreditunterschreitung CHF 13‘054.65 Kreditunterschreitung CHF   22‘189.90 
 
Aussenhülle 
Investitionskredit CHF1‘530‘000.00 
Effektive Kosten CHF1‘426‘896.75 
Kreditunterschreitung CHF 103‘103.25 
 
 
 

Sommerferienjobs 2019 
 
 
Die Gemeindeverwaltung schreibt für die Zeit der Sommerferien Jobs zur Mithilfe bei diversen Aushilfs-,  
Reinigungs-, sowie Umgebungsarbeiten aus. Die Entlohnung beträgt CHF 15.00 pro Stunde.  
 
Bist du 15 Jahre alt oder älter und suchst einen Job während den Sommerferien? 
 
Dann sende uns deine schriftliche Bewerbung mit folgenden Angaben 

 Name und Vorname 

 Adresse (Strasse, Hausnummer, Wohnort) 

 Geburtsdatum 

 Handynummer 

 Falls vorhanden eine Kopie deines AHV-Ausweises 

 In welchen Sommerferienwochen du verfügbar bist 
 
bitte an: 
 
Gemeindeverwaltung Seltisberg, Liestalerstrasse 4, 4411 Seltisberg  
oder per Mail an: gemeinde@seltisberg.ch 
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Impressionen vom Banntag 2019 
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Gratulationen 
 
 

Frau Ilse Spinnler-Weisskopf zum bevorstehenden 80. Geburtstag 
Herr Anton Spinnler-Schweizer zum bevorstehenden 85. Geburtstag 
Frau Ruth Kipfer-Mauerhofer zum bevorstehenden 90. Geburtstag 

 
 
 

Baugesuche 
 
 
Baugesuch: Beim Bauinspektorat wurde folgendes Baugesuch eingereicht: 
 
Parzelle Nr. 907 Personenunterstand Bushaltestelle 
 Liestalerstrasse, 4411 Seltisberg 
 Einwohnergemeinde Seltisberg, Liestalerstrasse 4, 4411 Seltisberg 
 
Kleinbaugesuch: Folgendes Kleinbaugesuch wurde eingereicht: 
 
Parzelle Nr. 1187 Luft/Wasser-Wärmepumpe 
 Brunnrainstrasse 8, 4411 Seltisberg 
 Borer Robert, Brunnrainstrasse 8, 4411 Seltisberg 
 
 

Entsorgungen 
 
 

Die nächste Grünabfuhr findet statt am:  
 

Dienstag, 2. Juli 2019, 
Dienstag, 16. Juli 2019 sowie 

Dienstag, 30. Juli 2019 

 
Achtung: Bitte jeweils ab 07.00 Uhr bereitstellen. 

 
 

Hinweis – Entsorgungsplatz  
 
 
Beim Entsorgungsplatz bei der Mehrzweckhalle wurde vermehrt festgestellt, dass falsche  
Entsorgungen gemacht werden.  
 
Gerne möchten wir Sie nochmals auf folgendes hinweisen: 
 
Glas: Darf entsorgt werden:  Flaschen, Flacons, Weingläser, farblich sortiert 
 

 Darf nicht entsorgt werden:  keine Metall- und Plastikteile, kein Porzellan, 
Fensterglas oder Spiegel 

 
Kunststoffe: Darf entsorgt werden:  Nur in den Sammelsäcken gesammelte Kunststoffe 
 
 Darf nicht entsorgt werden:  keine losen Kunststoffe 
 
Besten Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 
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Leinenpflicht für Hunde im Wald vom 1. April bis 31. Juli 
 
 

Während der Hauptsetz- und Brutzeit (April bis Juli) sind alle Hunde im 
Wald und an Waldsäumen an der Leine zu führen (§ 35 des Jagdgesetzes 
sowie § 10 des Kantonalen Waldgesetzes)!  
 
Gemäss geltendem Hundereglement § 3 Abs. 3 der Gemeinde Seltisberg  
dürfen Hunde nicht unbeaufsichtigt frei laufen gelassen werden.  
Die Hundehalterinnen und Hundehalter haben dafür zu sorgen, dass weder  
Kulturland beeinträchtigt wird noch Belange des Waldschutzes oder der Jagd 
verletzt werden. 

 
 

Sommerzeit – Freizeit draussen – aber mit Rücksicht! 
 
 
Mit den Sommermonaten kommt auch die Zeit, in deren man viel Freizeit draussen 
verbringt. Man geniesst die Sonnentage, die warmen Abende und weitere Annehm-
lichkeiten, die das Leben im Freien bietet.  

 
Diese Freiheiten bringen aber auch Verpflichtungen mit sich und  
verlangen die Rücksichtnahme auf die Nachbarn, sei dies beim Grillieren, 
beim Feiern im Garten, beim Plantschen im eigenen Swimmingpool oder 
beim Musikhören.  
 
Daneben leisten alle möglichen Hilfsmittel bei den Arbeiten im Garten ihre guten Dienste. 
Viele der eingesetzten Geräte verursachen dabei aber unweigerlich Lärm, der unser  
Leben zunehmend belastet.  
 

Bitte, denken Sie auch daran, dass das Rasenmähen werktags von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 
13.00 bis 20.00 Uhr gestattet ist, samstags nur bis 18.00 Uhr. Diese Bestimmung gilt im Wohngebiet 
auch für weitere motorbetriebene Maschinen und Geräte. Eine Alternative zu den lärmigen Garten-
geräten ist die gute alte Handarbeit, welche nebenbei erst noch die Fitness unterstützt. 
 
Bitte sind Sie sich bewusst, dass auch Ihre Nachbarn die warme Jahreszeit geniessen und sich erholen 
möchten und nehmen Sie Rücksicht bei Ihren eigenen Aktivitäten. Ihre Nachbarschaft wird Ihnen dafür 
dankbar sein. 
 
  
 
 
Benützung der Feuerstellen im Wald 
 
Die Feuerstellen in unserem Wald sind eine feine Sache und 
wir freuen uns, wenn diese rege benützt werden.  
 
Bitte hinterlassen Sie die Rastplätze und Feuerstellen so, 
 wie Sie diese anzutreffen wünschen: Sauber! 
 
Besten Dank für Ihre Mithilfe. 
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Zurückschneiden von Hecken, Sträuchern und Bäumen 
 
 
Bäume und Sträucher die auf Trottoirs und Strassen hinausragen, behindern die Fussgänger und  
gefährden den Strassenverkehr. Besonders gefährlich sind Behinderungen bei Strasseneinmündungen. 
Auch die Strassenreinigung wird erschwert und vorstehende Äste beschädigen die Reinigungsfahr-
zeuge, was unnötige Kosten für das Gemeinwesen verursacht.  
 
Die Eigentümer von Grundstücken an öffentlichen Strassen werden deshalb gebeten, gemäss kantona-
lem Strassengesetz sowie Strassenreglement der Gemeinde, ihre Grünanlagen zu kontrollieren. Bei 
Fahrbahnanstoss sind überhängende Bäume und Sträucher auf eine Höhe von mindestens 4.50 m und 
bei Trottoirs und Gehwegen auf eine Höhe von mindestens 2.50 m zurück zu schneiden. Hecken sind 
auf eine maximale Höhe von 1.80 m herunterzuschneiden. Beleuchtungsanlagen, Verkehrs- und Licht-
signale sowie Hausnummern dürfen nicht verdeckt, sondern müssen gut sichtbar sein. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¼ A4-Seite 
Impressum 

Impressum

Offizielles Publikationsorgan der Gemeinde Seltisberg

Gemeindeverwaltung
Liestalerstrasse 4
4411 Seltisberg
Telefon 061 911 99 11
www.seltisberg.ch

Schalterstunden der Verwaltung
Montag 08.00 – 12.00 Uhr  geschlossen
Dienstag geschlossen 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 – 12.00 Uhr geschlossen
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag 08.00 – 14.00 Uhr

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten
nach telefonischer Vereinbarung. 

Redaktionsschluss für den Gemeindeanzeiger
jeweils am 15. des Monats, 12.00 Uhr
gemeindeanzeiger@seltisberg.ch 

Der Redaktionsschluss ist einzuhalten. 
Zu spät eingereichte Inserate und Publikationen werden 
nicht mehr berücksichtigt.

Insertionspreise
1/1 Seite Fr. 200.–
1/2 Seite Fr. 100.–
1/4 Seite Fr. 50.–
50% Rabatt für EinwohnerInnen und Firmen von Seltisberg.

Information
Politische Berichte und Inserate sowie Leserbriefe werden 
nicht publiziert.
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Praktische Tipps zur Abfalltrennung im Haushalt 
 

Recycling beginnt schon im Haushalt - In unserem Kehricht schlummern Millionen Tonnen Wertstoffe, die re-
cycelt und für die Herstellung neuer Produkte genutzt werden könnten. Recycling ist sinnvoll und notwendig, 
da die natürlichen Ressourcen der Erde begrenzt sind. Nur so können der Verbrauch von Erdöl und anderen 
Rohstoffen sowie der CO2-Ausstoss weiter reduziert werden. Für die Herstellung und das Recycling von Ver-
packungen sind Rohstoffe und Energie nötig. Daher steht Abfallvermeidung immer an erster Stelle vor Recy-
cling. 
 

Warum muss ich trennen? Für optimales Recycling muss bereits im Haushalt getrennt werden: Kunststoffe 
dürfen nicht mit Windeln, Essensresten, Zigarettenstummel usw. verschmutzt werden. Je besser jeder im ei-
genen Haushalt trennt, desto effektiver ist die spätere Rohstoffgewinnung. Hochwertiges Recycling bedeutet, 
dass möglichst viele Wertstoffe wiederverwertet werden und das dabei gewonnene Recyclingmaterial eine 
hohe Qualität hat. Mit einzelnen Fehlwürfen und Störstoffen können moderne Sortieranlagen umgehen. Je 
besser jedoch zuhause getrennt wird, umso leichter können die unterschiedlichen Verpackungen nach Kunst-
stoffarten und Farbe sortiert und danach auch recycelt werden.  
 
WAS GEHÖRT IN DEN SAMMELSACK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAS MUSS IN DIE SEPARATSAMMLUNG O DER DEN KEHRICHT 
 

Tetrapaks (Getränkeverbundkartons), PET-Getränkeflaschen, Flaschen-Korken, CDs/DVDs, Toner, Kaffee-Kaps-
eln, Einweggeschirr, Tablettenblister, Zahnbürsten, Kaffeepads, Teebeutel, Styropor (Sagex), Füllmaterial für 
Pakete (Verpackungschips), Gegenstände aus Gummi, Veloschläuche, Schlauchboote, aufblasbare Plansch-
becken, Filmkassetten, Fotos, Zigarettenstummel, Spielzeuge, Gartenschläuche, stark verschmutzte Verpack-
ungen von Grillwaren mit Marinade, Verpackungen mit Restinhalten 

Haushaltskunststoffe trennen - aber richtig! 

Am besten für die 
Umwelt: 
Abfall vermeiden! 

 

• grundsätzlich alle Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff 
 

• Folien aller Art: Tragetaschen, Kassensäckli, Zeitschriften-, Sixpack-, Schrumpf- und Stretchfolien.. 
 

• Plastikflaschen aller Art: Milch, Getränke, Öl, Essig, Shampoo, Wasch-/Reinigungsmittel, Weichspüler.. 
 

• Tiefziehschalen: Eier-, Guetzliverpackungen, Früchte-, Obst- und Fleischschalen.. 
Rund 20% Verpackungen sind aus unterschiedlichen Kunststoffarten zusammengesetzt z.B. bei Käse- 
und Fleischverpackungen. Hier ist es sinnvoll, Kunststoffschale (Trays) und Deckel- bzw. Verschlussfolie 
abzutrennen, damit die Sortiermaschine auch beide Materialien getrennt einfacher erkennen kann. 
 

• Bei Kombinationen von Kunststoff mit Papier, Alu oder Glas die einzelnen Bestandteile möglichst ge-
trennt entsorgen, z.B. bei Joghurtbecher Kartonumhüllung und Alu-Deckel entfernen: Zahnbürstenver-
packungen.. 
 

• Verpackungen aus Verbundstoffen: Pommes Chips, Erdnüsse, Kaffeebohnen, Getränkebeutel z.B. Capri-
Sonne.. 
 

• Eimer, Kessel, Becken, Blumentöpfe, Transport- und Frischhalteboxen, Kosmetikdosen, Tuben, 
Duschmittel, Seifenspender, Nachfüllbeutel.. 
 

• PET-Nichtgetränkeflaschen: diverse Behälter, Lebensmittelverpackungen, Shampoo-, Essigflaschen.. 
 
Wichtig: Sammelgut muss nicht ausgewaschen werden, löffel- oder besenrein reicht völlig aus! 
 

INNO/Abfalltrennung/090119 
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Region Reigoldswil: Arboldswil, Bretzwil, Lauwil, Lupsingen, Reigoldswil, Seltisberg, Titterten, Ziefen 

Als Mütterberaterin berate ich Sie gerne in Fragen über: Entwicklung, Ernährung, 
Gesundheit, Pflege und Erziehung Ihres Kindes bis zum Eintritt in den Kindergarten.  
 
 Für Sie ist diese Beratung ein freiwilliges und kostenloses  Angebot. 
 Selbstverständlich stehe ich unter beruflicher Schweigepflicht. 
 Nach Absprache sind je nach Situation auch Hausbesuche möglich. 
 Bitte bringen Sie in die Beratung das Gesundheitsbüchlein ihres Kindes, eine 

Wickelunterlage und eine Windel mit. 
 
Ich freue mich darauf, Sie und Ihre Kinder kennen zu lernen! 
 

Beratungszeiten:  
Bitte jeweils vorgängig telefonisch einen Beratungstermin mit Zeit vereinbaren 
(alle Daten und Orte sind wählbar) 
 

Ort Lupsingen Reigoldswil Seltisberg Ziefen Gruppenberatung mit 
Themen 

Raum Gemeinde-
haus 

2. Stock 

Alter 
Kindergarten 
Unterbiel 9 

Gemeinde-
verwaltung 

Primarschule 
2. Stock  

Eienstrasse 23 

Genauere Infos jeweils in 
den Gemeindeanzeigern 

Zeit 13.30-16.30 8.30-11.30 13.30-16.30 8.30-11.30  
Tag Donnerstag Mittwoch Donnerstag Freitag  
     Elterntreff   

Juli 11. 10. 24. 18. 12.   

August 8. 7. 21. 29.  9.  -28.8.Trageberatung Lausen 

September 12. 4. 18. 26. 6.  -5.9.Schwierige Geburt, die Kraft 
dahinter entdecken, Reigoldswil 
-4.9.Babymassage Reigoldswil 

Oktober 2. 4. 16. 24. 4.  -24.10.Homöopathie, Lausen 

November 14. 6. 20. 28. 8.  -20.11.Trageberatung Reigoldswil 
-13.11.Babymassage Lausen 

Dezember 12. 4. 18. 19. 6.  12.12.Babyzeichen Sprache Lausen 

 
Die Gemeinden Arboldswil, Bretzwil, Lauwil und Titterten sind an allen 
Beratungsorten herzlich willkommen. Ich berate Sie auch gerne bei Ihnen zu Hause. 
Telefonische Beratungen sind zu folgenden Zeiten möglich: 
Dienstags 13.30-14.30  
Donnerstags 13.30-14.30 
Freitags 8.00-9.00 
 
Telefonische Beratungsstunde und Terminvereinbarungen  
Sandra Grauwiler 
Telefonnummer: 077 528 27 59 

E-Mail: muetterberatung@spitex-lausenplus.ch  
 

 
Weitere Infos unter: www.muetterberatung-bl-bs.ch  
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Die Waldstrolchen in Not! 

Seit vielen Jahren gehen wir Waldstrolchenkinder dienstags in den Wald. Bei Wind und Wetter – ausser 
natürlich bei Sturm und Gewitter – halten wir uns für viereinhalb Stunden in der freien Natur auf und lernen 
so spielerisch den Wald zu entdecken.  

Wir halten uns immer am selben Waldstrolchenplatz auf. Der grösste Teil unseres Platzes ist Privatwald 
der andere Teil ist Bürgerwald. Selbstverständlich ist die Sicherheit im Wald immer ein Thema, vor allem 
bei Gewitter, Wind oder Schnee. 

Unser Jahresthema ist der Baum. So sucht sich jedes Kind mit seiner Familie zu Beginn einer neuen 
Waldspielgruppe einen Baum aus. Dieser wird mit dem Namen des Kindes angeschrieben und dann 
beobachten wir zusammen, was die Jahreszeiten mit dem Baum machen, bzw. wie der Baum sich im 
Verlauf eines Jahres verändert. 

Nun ist der neue Frühling erwacht, die Blätter spriessen, der Wald erstrahlt in saftigem Grün. Beim 
regelmässigen Beobachten stelle ich fest, dass es Buchen gibt, die zwar unten saftig grüne Blätter haben, 
oben in der Krone jedoch regt sich aber nichts, d.h. es bleibt dürr und kahl. Ich rufe unvermittelt den 
Revierförster Balz Recher sowie den Waldgrundbesitzer an und bitte um eine Begehung des Waldplatzes. 
Bei dieser Begehung wird uns von Herrn Recher das Ausmass der Schäden vor Augen geführt. Die 
Überalterung und vor allem die Trockenheit im letzten Jahr haben den Buchen in unserem Wald stark 
zugesetzt. Wenn unser Waldplatz sicher sein soll müssen mehr als 20 Buchen gefällt werden. Auch unsere 
Buche mit dem «Seilbähnli» unser «Rittibaum» und einige Bäume der Kinder sind betroffen. 

Wir beraten zusammen was zu tun ist. Der Waldbesitzer ist zum Glück mit dem Fällen der Bäume 
einverstanden. Wir hätten uns sonst einen anderen Waldplatz suchen müssen. Die Kosten werden hoch 
sein, da die Buchen grösstenteils dürr sind und es nicht wirklich einen Ertrag vom Holz ergibt. Mir wird klar, 
dass wir, die Waldspielgruppe, nun ein grosses Problem haben, wer übernimmt diese Kosten? 

Der Förster rät mir jedoch, umgehend mit dem Bürgergemeindepräsident Kontakt aufzunehmen und ihn um 
eine gute Lösung zu bitten. Gesagt getan, Christoph Weibel sagt zu, dass er sich mit dem Förster in 
Verbindung setzten wird. 6 Tage danach wird unser Wald gelichtet dastehen. Ein neues Waldgefühl stellt 
sich ein, unser Waldplatz hat Fenster bekommen. Wie werden die Waldstrolchenkinder darauf reagieren? 
Alles ist gut gegangen, unser Wald Sofa steht noch und das «Seilbähnli» konnte gerettet werden.  

Dankbar und gelöst wende ich mich an den Förster. Dieser informiert mich, dass das Kostenproblem auch 
gelöst sei. Die Bürgergemeinde übernimmt die Kosten. Diese hat erkannt, dass der Mehrwert, den die 
Kinder haben, wenn sie sich in der Natur aufhalten, diese Kosten aufwiegen. Die Sorgfalt und Achtsamkeit 
sind der Bürgergemeinde ein Anliegen und darum unterstützenswert.  

Darum möchte ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön unserem Waldbesitzer aussprechen sowie 
auch Herrn Balz Recher mit seinen Mannen und natürlich der Bürgergemeinde Seltisberg für die 
Übernahme der Kosten.  

Mein Fazit: unkompliziert und schnell wurde unsere Not wahrgenommen und geholfen. Was für ein Segen.  

R. Kestner / www.spielgruppe-seltisberg.ch 
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Anlässe und Veranstaltungen 2019 
 
 
August   
14.08.2019  Mittagstisch für Seniorinnen und 

Senioren 
Verein Mittagstisch 
 

Gemeindezentrum 

24.08.2019 19.00 Abend mit Fledermäusen 
Natur- und Vogelschutzverein 
 

Gemeindezentrum 

24./25.08.2019  Turnerinnen-Reise 
Turnerinnenriege 
 

 

28.08.2019 14.00 – 17.00 Kinderflohmi 
Mosaikteam 
 

Gemeindezentrum / Schulhausplatz 

30.08.2019 – 
31.08.2019 

 Jubiläumsfest 100 Jahre TV 
Turnverein 
 

Mehrzweckhalle 

September   
02.09.2019 18.00 Jubilarenessen 

Chor Seltisberg, Musikgesellschaft, Frauen-
verein, Gemeinderat 

Gemeindezentrum 

11.09.2019  Mittagstisch für Seniorinnen und 
Senioren 
Verein Mittagstisch 
 

Gemeindezentrum 

21.09.2019 14.00 Jungbürgerfeier (2000/2001) 
Gemeinderat 
 

 

23.09.2019 09.30 – 10.00 Fyyre mit de Chlyyne 
Ref. Kirche 
 

Gemeindezentrum 

25.09.2019 14.00 – 17.00 Ab auf den Bauernhof! 
Mosaikteam 
 

 

Oktober   
11.10.2019 19.00 Spieleabend 

Frauenverein 
 

Gemeindezentrum 

16.10.2019  Mittagstisch für Seniorinnen und 
Senioren 
Verein Mittagstisch 
 

Gemeindezentrum 

27.10.2019 10.00 Erntedankgottesdienst 
Ref. Kirche 
 

Mehrzweckhalle 

29.10.2019 19.00 Vortrag „Lebensräume im alten 
Kanton Basel vor 250 Jahren“ 
Natur- und Vogelschutzverein 
 

Gemeindezentrum 

 
 

Angaben ohne Gewähr 
 

Wir bieten Seltisberger Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die nächsten Monate, d.h. im 
Voraus im Amtsanzeiger der Gemeinde zu publizieren. 

Ihren Text reichen Sie bitte laufend schriftlich  
der Gemeindeverwaltung Seltisberg ein. 
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Die Turnerinnenriege und der der Turnverein Seltisberg 
werden am Freitagabend von der IG anlässlich des 
Eidg. Turnfestes empfangen. 

 
Anschliessend ist die Turnbar im UG der MZH geöffnet 
und wir freuen uns bei Grill und Getränken mit euch auf 
unsere Resultate anzustossen und den Abend 
gemeinsam ausklingen zu lassen. 

 

Turnerinnenriege  
 

Turnverein  
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Eingeladen sind alle Kinder der Umgebung ohne Anmeldung 

BEI ALLFÄLLIGEN FRAGEN TEL. 061 / 921 24 11 BEI VICE - KDT MARKUS RUDIN 
oder Mail: markus.rudin@feuerwehr-liestal.ch 

Am Mittwoch, 07. August 2019 
14:00 bis 17:30 Uhr  

beim Feuerwehrmagazin Liestal 
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Töpferkurs 2019  
Unter Anleitung der erfahrenen Kursleiterin Brigitt von Arx 
erstellen wir verschiedene individuelle Dekorartikel.  

Es sind keine Vorkenntnisse nötig. 

Dienstag 13.8./ 27.8./ 10.9./ 15.10./ 29./10.2019 
Kurs A)   8.30 – 11.30 Uhr oder 
Kurs B)  19.00 – 22.00 Uhr 

Atelier Bri-ma-idea, Rütschetenstrasse 4, Liestal 
Kosten:  Fr. 125.- plus Material 

 
   

   

 

 

Ideen auf www.brimaidea.ch 

 

Anmeldungen bis 03. August an: 

Monika Tanner, Hauptstrasse 28, Tel. 061 911 80 97 
oder per Email: info@frauenverein-seltisberg.ch 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung:            

Name:_______________________________ 

Telefonnummer:_______________________           

Kurs:    A) Morgen  oder     B)  Abend    (gewünschtes bitte ankreuzen)  

   

  

Ideen auf www.brimaidea.ch 
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Gartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

30
JAHRE

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38, 4418 Reigoldswil
Telefon 061 941 17 89
www.briggen-gartenservice.ch

Ihr Plissée 
Fachgeschäft 
in der Region

www.raeuftlin-ag.ch
Hauptstrasse 53 • 4417 Ziefen

061 931 17 60

Wir freuen uns auf  
Ihren Anruf…

… und beraten Sie gerne weiterhin  
fachmännisch bei Ihren baulichen  
Vorhaben und führen für Sie Arbeiten  
in folgenden Bereichen aus:

Ahmet Karaman

Lupsingen

Mittwoch 13.00 –14.15 Uhr

Haltestelle Gemeindeverwaltung

Die neue Mobile Bank – 
unterwegs zu Ihnen.
Fahrplan:

Telefon 061 925 94 94 
blkb.ch/mobilebank

Unsere Dienstleistungen:
- Bancomatbezüge (CHF/EUR)
- Münz- und Noteneinzahlungen  
 am Automaten (CHF/EUR)
- Münz- und Notenauslieferungen 
 auf Vorbestellung für das Gewerbe
- Fremdwährungen und Edelmetall auf Vorbestellung
- Produktberatung 
- Free WiFi
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Basel 061 690 48 48  l  Liestal 061 921 46 46  l  rosenmund.ch

ROSENMUND
Sanitär  I  Heizung  I  Lüftung  I  Kälte 24 Std. Pikett

061 921 46 46

Prompt. Kompetent. Zuverlässig.

 
 

Flexible, Vertrauenswürdige 
 

H I L F E   G E S U C H T 
 

zur Unterstützung unserer Mutter in Seltisberg 
Arbeitstätigkeiten und Zeitaufwand nach Absprache  

 
Tel. 079 415 83 83 

 
 

 

 
Dieses Werbefeld 

wird beachtet! 
 
 

Sichern Sie sich noch  
heute diesen Platz für  
Ihre Werbebotschaft. 

 
 

Zum Preis von nur CHF 50.- 
(Einwohner erhalten  

50% Rabatt) 
 
 

Interessiert? 
 

Bitte wenden Sie sich an: 
gemeindeanzeiger@seltisberg.ch  
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    Coiffeur 
Gloria
Damen | Herren | Kinder

Gloria Spinnler | Höhenweg 47 | 4419 Lupsingen | Tel. 079 902 84 65 

    Coiffeur 
Gloria
Damen | Herren | Kinder

Gloria Spinnler | Höhenweg 47 | 4419 Lupsingen | Tel. 079 902 84 65 

Keine Zeit für Büroarbeit? 

Dann fragen Sie mich. Ich 

 erledige Ihre Korrespondenz 
 verschicke Rechnungen 
 schreibe Texte für Prospekte,  

Mailings, Website 
 organisiere Anlässe 
 und vieles mehr 

 

Schreibbüro Monika Schweizer 

Hauptstrasse 7, Seltisberg 

061 991 03 55, 079 538 73 69 

schweizer.moni@hispeed.ch 

Einfamilienhaus mit Swimmingpool an Toplage  
(Gruebweg 20, Wintersingen) 

5.5 Zimmer Einfamilienhaus auf zwei Etagen mit grossem Garten, geheiztem 
Schwimmbad und an Toplage. 
Das Einfamilienhaus befindet sich in einem ruhigen Wohnquartier.  
Im Erdgeschoss befinden sich ein Gästezimmer, eine Gäste-Toilette sowie der helle 
und offen gehaltene Wohn-/ Essbereich.  
Die separate Küche lässt sich durch eine Schiebetüre vom Wohnzimmer abtrennen. 
Im Obergeschoss sind drei weitere Schlafzimmer sowie ein Badezimmer mit 
Badewanne, separater Dusche, Doppellavabo und toller Aussicht auf die Umgebung. 
Zusätzlich bietet das Untergeschoss viel Lager- und Stauraum. Fläche: 155 m2, 
Gesamtfläche: 918 m2. 

Dieses Haus bietet Ihnen folgende Vorzüge: 

 Ruhige, kinderfreundliche Lage 
 Toplage, sehr sonnig 
 Grosszügiger Grundriss 
 Geräumige Zimmer 
 Offener Wohn- Essbereich 
 Separate Küche 
 3 Schlafzimmer 
 1 separates Zimmer im EG 
 Sonnenheizung 
 Grosser sonniger Garten (Biologischer Anbau) 
 Geheiztes Schwimmbad 
 Biotop 
 Gedeckter Sitzplatz 
 Waschküche mit sep. Eingang und diverse Nebenräume im Untergeschoss 
 Garage und Aussenabstellplatz 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bitte per Mail an 
yoli_mayer@hotmail.com  

Einfamilienhaus mit Swimmingpool an Toplage  
(Gruebweg 20, Wintersingen) 

5.5 Zimmer Einfamilienhaus auf zwei Etagen mit grossem Garten, geheiztem 
Schwimmbad und an Toplage. 
Das Einfamilienhaus befindet sich in einem ruhigen Wohnquartier.  
Im Erdgeschoss befinden sich ein Gästezimmer, eine Gäste-Toilette sowie der helle 
und offen gehaltene Wohn-/ Essbereich.  
Die separate Küche lässt sich durch eine Schiebetüre vom Wohnzimmer abtrennen. 
Im Obergeschoss sind drei weitere Schlafzimmer sowie ein Badezimmer mit 
Badewanne, separater Dusche, Doppellavabo und toller Aussicht auf die Umgebung. 
Zusätzlich bietet das Untergeschoss viel Lager- und Stauraum. Fläche: 155 m2, 
Gesamtfläche: 918 m2. 

Dieses Haus bietet Ihnen folgende Vorzüge: 

 Ruhige, kinderfreundliche Lage 
 Toplage, sehr sonnig 
 Grosszügiger Grundriss 
 Geräumige Zimmer 
 Offener Wohn- Essbereich 
 Separate Küche 
 3 Schlafzimmer 
 1 separates Zimmer im EG 
 Sonnenheizung 
 Grosser sonniger Garten (Biologischer Anbau) 
 Geheiztes Schwimmbad 
 Biotop 
 Gedeckter Sitzplatz 
 Waschküche mit sep. Eingang und diverse Nebenräume im Untergeschoss 
 Garage und Aussenabstellplatz 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bitte per Mail an 
yoli_mayer@hotmail.com  




